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(2) In schweren Fällen wird der Täter mit Freiheitsstrafe 
von einem Jahr bis zu fünf Jahren bestraft. Ein schwerer Fall 
liegt insbesondere vor, wenn

1. die Tat durch Beschädigung von Grenzsicherungsanlagen 
oder Mitführen dazu geeigneter Werkzeuge oder Geräte 
oder Mitführen von Waffen oder durch die Anwendung 
gefährlicher Mittel oder Methoden durchgeführt wird;

2. die Tat durch Mißbrauch oder Fälschung von Ausweisen 
oder Grenzübertrittsdokumenten, durch Anwendung fal
scher derartiger Dokumente oder unter Ausnutzung eines 
Verstecks erfolgt;

3. die Tat von einer Gruppe begangen wird;
4. der Täter mehrfach die Tat begangen oder im Grenzgebiet 

versucht hat oder wegen ungesetzlichen Grenzübertritts 
bereits bestraft ist.

(3) Vorbereitung und Versuch sind strafbar. 
A n m e r k u n g :

Zuwiderhandlungen gegen die gesetzlichen Bestimmungen 
oder äuferlegte Beschränkungen über Ein- und Ausreise oder 
Aufenthalt können in leichten Fällen als Ordnungswidrigkeit 
verfolgt werden.

§214
Beeinträchtigung staatlicher oder gesellschaftlicher 

Tätigkeit
(1) Wer gegen Bürger wegen ihrer staatlichen oder gesell

schaftlichen Tätigkeit mit Tätlichkeiten vorgeht oder solche 
androht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder 
mit Verurteilung auf Bewährung, Haftstrafe, Geldstrafe oder 
mit öffentlichem Tadel bestraft.

(2) Wer sich an einer Gruppe beteiligt, die Gewalttätigkei
ten gegen Bürger wegen ihrer staatlichen oder gesellschaft
lichen Tätigkeit verübt oder androht, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren bestraft.

(3) Ist die Tatbeteiligung von untergeordneter Bedeutung, 
kann der Täter mit Verurteilung auf Bewährung, Haftstrafe 
oder Geldstrafe bestraft werden.

(4) Der Versuch ist strafbar.

§215
Rowdytum

(1) Wer sich an einer Gruppe beteiligt, die aus Mißachtung 
der öffentlichen Ordnung oder der Regeln des sozialistischen 
Gemeinschaftslebens Gewalttätigkeiten, Drohungen oder grobe 
Belästigungen gegenüber Personen oder böswillige Beschädi
gungen von Sachen oder Einrichtungen begeht, wird mit Frei
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Haftstrafe bestraft.

(2) Ist die Tatbeteiligung von untergeordneter Bedeutung 
oder ist die Tat ohne Beteiligung an einer Gruppe begangen, 
kann der Täter mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder 
Verurteilung auf Bewährung, mit Haftstrafe oder mit Geld
strafe bestraft werden.

(3) Der Versuch ist strafbar.
A n m e r k u n g :
’ Andere, die öffentliche Ordnung störende Handlungen kön
nen als Ordnungswidrigkeiten verfolgt werden.

§216 
Schwere Fälle

(1) In schweren Fällen des Widerstandes gegen staatliche 
Maßnahmen, der Beeinträchtigung staatlicher oder gesell
schaftlicher Tätigkeit oder des Rowdytums wird der Täter mit 
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu acht Jahren bestraft. Ein 
schwerer Fall liegt vor, wenn

1. durch die Tat die öffentliche Ordnung oder das sozia
listische Gemeinschaftsleben durch Verbreitung von Un
ruhe unter der Bevölkerung in besonderem Maße ge
fährdet wird;

2. die Tat von mehreren begangen wird, die sich zur wieder
holten Begehung von Straftaten nach §§ 212, 214 oder 215 
zusammengeschlossen haben;

3. der Täter Rädelsführer ist;
4. der Täter wegen einer. Tat nach §§ 212,. 214, 215 und § 217 

Absatz 2 bereits mit Freiheitsstrafe bestraft ist.
(2) Vorbereitung und Versuch sind strafbar.
(3) Ist die Tatbeteiligung von untergeordneter Bedeutung 

oder die Tat weniger schwerwiegend, kann der Täter mit 
Haftstrafe oder Geldstrafe bestraft werden.

§217
Zusammenrottung

(1) Wer sich an einer die öffentliche Ordnung und Sicher
heit beeinträchtigenden Ansammlung von Personen beteiligt 
und sie nicht unverzüglich nach Aufforderung durch die 
Sicherheitsorgane verläßt, wird mit Haftstrafe oder Geldstrafe 
bestraft.

(2) Wer eine Zusammenrottung organisiert oder anführt 
(Rädelsführer), wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis 
zu fünf Jahren bestraft.

(3) Der Versuch ist strafbar.

§218
Vereinsbildung zur Verfolgung gesetzwidriger Ziele

(1) Wer einen Verein oder eine sonstige Vereinigung grün
det, unterstützt oder in einer solchen tätig wird, um gesetz
widrige Ziele zu verfolgen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.
A n m e r k u n g  :

Unbefugte Vereinstätigkeit ohne gesetzwidrige Zielsetzung 
kann als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden.

§219
Ungesetzliche Verbindungsaufnahme

Wer zu Organisationen, Einrichtungen, Gruppen oder Per
sonen, die sich eine gegen die staatliche Ordnung der Deut
schen Demokratischen Republik gerichtete Tätigkeit zum Ziele 
setzen, in Kenntnis dieser Ziele oder Tätigkeit in Verbindung 
tritt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Ver
urteilung auf Bewährung bestraft.

§ 220
Staatsverleumdung

(1) Wer in der Öffentlichkeit
1. die staatliche Ordnung oder staatliche Organe, Einrich

tungen oder gesellschaftliche Organisationen oder deren 
Tätigkeit oder Maßnahmen;

2. einen Bürger wegen seiner staatlichen oder gesellschaft
lichen Tätigkeit, wegen seiner Zugehörigkeit zu einem 
staatlichen oder gesellschaftlichen Organ oder einer ge
sellschaftlichen Organisation

verächtlich macht oder verleumdet, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu zwei Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung, 
Haftstrafe, Geldstrafe oder mit öffentlichem Tadel bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer in der Öffentlichkeit Äuße
rungen faschistischen oder militaristischen Charakters 
kundtut.


